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tung nach DBA-Österreich

2 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



liegt darin der Vorbehalt eines Rechts zur ein-
seitigen Bestimmung eines Teils der Leistung.
Die Leistung ist dann gemäß § 315 I BGB im
Zweifel nach billigem Ermessen zu treffen.

Billiges Ermessen im Sinne des § 315 I BGB ist
regelmäßig nicht mehr gewahrt, wenn der ur-
sprüngliche, bei Schaffung der Versorgung be-
stehende Abstand zwischen Beitragsbemes-
sungs- und Höchstgrenze um mehr als 25 %
unterschritten wird.

Auch bei einer Entscheidung nach billigem Er-
messen können Zinsen ab dem ersten Tag des
Folgemonats der geschuldeten monatlichen Lei-
stung geschuldet sein, wenn die Zusage diesen
Fälligkeitszeitpunkt für die laufenden Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung festlegt.

3 BFH-Entscheidung vom 
30.10.2025: Kein ermäßigter 
Steuersatz bei Auszahlung 
einer Kapitalleistung aus der 
betrieblichen Altersver-
sorgung, die auf der Aus-
übung eines freien Kapital-
wahlrechts des früheren 
Arbeitnehmers beruht

Kapitalleistungen aus der betrieblichen Alters-
versorgung, die auf der Ausübung eines freien
Kapitalwahlrechts des Steuerpflichtigen beru-
hen, sind keine „außerordentlichen Einkünfte“
nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG (Vergütungen für
mehrjährige Tätigkeiten) (BFH vom 30.10.2025
- X R 25/23 -, BeckRS 2025, 39392).

4 BAG-Entscheidung vom 
21.01.2025: Abzug fiktiver 
Kirchensteuer bei der 
Berechnung einer nettolohn-
bezogenen Obergrenze der 
Betriebsrente in Gesamt-BV

Zu seinem Urteil vom 21.01.2025 zu Fragen
des Abzugs fiktiver Kirchensteuer bei der Be-
rechnung einer nettolohnbezogenen Ober-
grenze und Orientierungssätze (BAG vom
21.01.2025 - 3 AZR 100/24 -, BeckRS 2025,
10636):

Regelt eine Gesamtbetriebsvereinbarung zur
Berechnung einer das Ruhegeld begrenzenden
nettolohnbezogenen Obergrenze, dass vom zu-
letzt bezogenen regelmäßigen monatlichen
Bruttoeinkommen „die Steuern einheitlich nach
der Steuerklasse III/0 der Lohnsteuertabelle

(Monatslohn), die Arbeitnehmeranteile zum
Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeitrag
sowie zum Krankenversicherungsbeitrag nach
dem vom Bundesarbeitsminister veröffentlich-
ten durchschnittlichen Beitragssatz der Orts-
krankenkassen abgezogen“ werden, ist vom
zugrunde zu legenden Bruttoeinkommen – un-
abhängig von der individuellen Zugehörigkeit
der Versorgungsempfänger zu einer steuerer-
hebenden Kirche – neben der Einkommen-
steuer pauschal auch die Kirchensteuer in
Abzug zu bringen.

Eine solche Regelung genügt dem Gebot der
Bestimmtheit und Normenklarheit und ist mit
Art. 3 I, 4 I und 14 I GG vereinbar.

5 BFH-Entscheidung vom 
17.12.2025: Fremdüblichkeit 
der Verzinsung einer auf Ent-
geltumwandlung 
beruhenden Direktzusage

Bei der Prüfung der Fremdüblichkeit der Verzin-
sung einer durch Gehaltsumwandlung finan-
zierten Direktzusage zugunsten eines Gesell-
schafter-Arbeitnehmers ist der Zinsfuß, der für
das Versorgungskapital einer arbeitgeberfinan-
zierten Direktzusage zugunsten eines im glei-
chen Betrieb beschäftigten gesellschaftsfrem-
den Arbeitnehmers vereinbart worden ist, kein
geeigneter Vergleichsmaßstab.

Übernimmt bei der auf Entgeltumwandlung be-
ruhenden Direktzusage der Arbeitgeber durch
Vereinbarung einer den risikoarmen Marktzins
übersteigenden Verzinsung des Kapitalstocks
ein signifikantes Risiko, die künftigen Versor-
gungsansprüche mitfinanzieren zu müssen, ist
die Zusage insoweit arbeitgeberfinanziert. Eine
verdeckte Gewinnausschüttung kann allein aus
diesem Umstand nicht abgeleitet werden. Viel-
mehr sind auch mischfinanzierte Versorgungs-
zusagen steuerlich anzuerkennen, wenn die Ge-
samtausstattung des Gesellschafter-Arbeitneh-
mers unter Einbeziehung der Pensionszusage
angemessen ist.

Im Rahmen des Fremdvergleichs sind bei misch-
finanzierten Pensionszusagen auch die Kriterien
der sog. Erdienbarkeit und der Einhaltung einer
angemessenen Probezeit zu prüfen. Die von der
Rechtsprechung für ausschließlich arbeitneh-
merfinanzierte Pensionszusagen entwickelten
Modifikationen des Fremdvergleichs sind nicht
anwendbar.

Rechtsprechung

1 LG Bochum - Entscheidung
vom 02.12.2025: Anspruch 
auf Entgeltdifferenz und 
Leistungsprämien bei Fremd-
geschäftsführern

Das LG Bochum hatte sich in einer aktuellen Ent-
scheidung mit Fragestellungen zum Anspruch auf
Entgeltdifferenz und Leistungsprämien bei
Fremdgeschäftsführern zu befassen und urteilte,
dass auch wenn bestimmte Arbeiten für den Ar-
beitgeber subjektiv oder finanziell nicht den glei-
chen Wert haben sollten, dies der Annahme einer
Gleichwertigkeit im Sinne des EntgTranspG nicht
entgegen steht. Ist eine niedrigere Vergütung
und eine gleiche bzw. gleichwertige Arbeit ge-
geben, so reicht dies vielmehr zur Begründung
der Kausalitätsvermutung des § 22 AGG aus. Der
Arbeitgeber muss sodann beweisen, dass der
Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt ist. Er muss
vortragen und gegebenenfalls beweisen, dass
ausschließlich andere Gründe als das Geschlecht
zu einer ungünstigeren Behandlung geführt
haben (LG Bochum vom 02.12.2025 - 17 O
56/24 -, BeckRS 2025, 37066).

2 BAG-Entscheidung vom 
28.10.2025: Billiges 
Ermessen bei Anhebung der 
Höchstgrenze in bAV-
Gesamtzusage mit gespalte-
ner Rentenformel

Zu seinem Urteil vom 28.10.2025 zu Fragen bil-
ligen Ermessens bei Anhebung der Höchst-
grenze fasste das BAG folgende urteilsbegrün-
dende Leit- und Orientierungssätze (BAG vom
24.06.2025 - 3 AZR 35/25 -, BeckRS 2025,
37908):

Eine Gesamtzusage mit gespaltener Rentenfor-
mel, in der über eine mögliche Anhebung der
Höchstgrenze des oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze liegenden Versorgungsteils „zu
gegebener Zeit“ zu entscheiden ist, enthält den
Vorbehalt eines Rechts zur einseitigen Lei-
stungsbestimmung, die gemäß § 315 I BGB im
Zweifel nach billigem Ermessen zu treffen ist.

Verpflichtet sich der Arbeitgeber in einer Ge-
samtzusage betrieblicher Altersversorgung mit
gespaltener Rentenformel, über eine mögliche
Anhebung der Höchstgrenze des oberhalb der
Beitragsbemessungsgrenze liegenden Versor-
gungsteils „zu gegebener Zeit“ zu entscheiden,
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August 2023, (im Folgenden als “Abkommen“
bezeichnet) haben die zuständigen Behörden
Deutschlands und Österreichs die folgende Kon-
sultationsvereinbarung zur Auslegung und An-
wendung des Artikels 18 Absatz 1 und 4 des
Abkommens erzielt:

Die in Deutschland an die Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL) oder eine
kommunale oder kirchliche Zusatzversorgungs-
einrichtung zu leistenden Beiträge durch Ar-
beitnehmer im öffentlichen Dienst (Tarifbe-
schäftigte) oder deren Arbeitgeber sind keine
gesetzlichen Pflichtbeiträge nach Sozialversi-
cherungsgesetzen, sondern werden auf der
Grundlage einer privat- bzw. tarifrechtlichen
Gruppenversicherung entrichtet (§ 18 Betriebs-
rentengesetz); die VBL-Rente oder eine Rente
von einer kommunalen oder kirchlichen Zu-
satzversorgungseinrichtung dient als betriebli-
che Altersversorgung der Ergänzung der ge-
setzlichen Altersversorgung und ist nicht Teil des
öffentlich-rechtlichen Pflichtsystems der Alters-
versorgung in Deutschland. Die Beiträge zur
VBL-Rente oder einer Rente von einer kommu-
nalen oder kirchlichen Zusatzversorgungsein-
richtung werden von Arbeitgebern und Tarifbe-
schäftigten gemeinsam getragen. Darüber hin-
aus besteht für Tarifbeschäftigte im öffentlichen
Dienst in Deutschland die Möglichkeit, zusätz-
lich freiwillig bei der VBL oder einer kommuna-
len oder kirchlichen Zusatzversorgungseinrich-
tung einen ergänzenden Tarif abzuschließen.
Der für diesen ergänzenden Tarif zu zahlende
Beitrag wird grundsätzlich durch die Tarifbe-
schäftigten allein erbracht.

Die deutsche zuständige Behörde subsumiert
daher VBL-Renten oder Renten aus einer kom-
munalen oder kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse unter Artikel 18 Absatz 1 und 4 des Ab-
kommens. Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens
gelangt nicht zur Anwendung, da diese Renten
als betriebliche Altersversorgung nicht dem öf-
fentliche-rechtlichen Pflichtsystem der Alters-
versorgung in Deutschland zuzuordnen sind
und daher keine „Bezüge aus der gesetzlichen
Sozialversicherung“ vorliegen. Da diese Renten
wirtschaftlich von den Tarifbeschäftigten selbst
durch Beitragszahlungen veranlasst worden
sind, handelt es sich auch nicht um „Ruhege-
hälter […] von einem Vertragsstaat, einer seiner
Gebietskörperschaften oder einer anderen juri-
stischen Person des öffentlichen Rechts dieses
Staates […] für diesem Staat, einer seiner Ge-
bietskörperschaften oder einer anderen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts geleistete
Dienste“ im Sinne des Artikels 19 Absatz 2 des
Abkommens.

Bei mischfinanzierten Pensionszusagen ist der
arbeitgeberfinanzierte Teil nicht in die gemäß
§ 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 S. 1 Hs. 2 EStG für die
Rückstellungsbildung bei der Entgeltumwand-
lung geltende Sonderregel zur Bemessung des
Barwerts der Pensionsverpflichtung einzube-
ziehen (BFH vom 17.12.2025 - I R 4/23 -,
BeckRS 2025, 40636).

Rechtsanwendung

1 BMF-Schreiben vom
19.02.2026: 
Konsultationsvereinbarung 
bezüglich Rentenzahlungen 
der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder 
sowie Rentenzahlungen 
einer kommunalen oder 
kirchlichen Zusatzver-
sorgungseinrichtung nach 
DBA-Österreich

Zur einheitlichen Anwendung und Auslegung
des DBA-Österreich bezüglich der Besteuerung
von Rentenzahlungen der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder sowie Rentenzah-
lungen einer kommunalen oder kirchlichen Zu-
satzversorgungseinrichtung haben die zustän-
digen Behörden gestützt auf Art. 25 Abs. 3
DBA-Österreich die folgende Konsultationsver-
einbarung abgeschlossen:

„Konsultationsvereinbarung zum Abkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Republik Österreich zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen und vom Vermögen und
zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -
umgehung vom 24. August. 2000 bezüglich
Rentenzahlungen der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder sowie Rentenzahlun-
gen einer kommunalen oder kirchlichen Zu-
satzversorgungseinrichtung

Gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 des Abkom-
mens zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Österreich zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen und zur Verhinderung der Steuerverkür-
zung und -umgehung vom 24. August 2000,
zuletzt geändert durch das Protokoll vom 21.

Um einen einheitlichen Vollzug zu gewährlei-
sten, sind die zuständigen Behörden überein-
gekommen, dass Rentenzahlungen der VBL
oder einer kommunalen oder kirchlichen Zu-
satzversorgungseinrichtung an eine in Öster-
reich ansässige Person unter Artikel 18 Absatz
1 und 4 des Abkommens fallen. Diese Einkünfte
dürfen somit nur im Ansässigkeitsstaat Öster-
reich besteuert werden.

Diese Konsultationsvereinbarung tritt am Tag
nach der Unterzeichnung in Kraft und ist auch
auf alle zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
noch offenen Fälle anzuwenden.

Das vollständige BMF-Schreiben ist abrufbar
unter: 
https://www.kenston-pension.com/rechtsser-
vice/bmf-schreiben-2025/. Bei weiteren Rück-
fragen stehen Ihnen die Ansprechpartner der
Kenston Pension GmbH gerne zur Verfügung.

2 Standardkommentar zur 
betrieblichen Altersver-
sorgung – Gesamtdar-
stellung zu allen Bereichen 
der bAV - Uckermann

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
2. Auflage, erschienen im August 2022

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.
Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
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• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, 
Betriebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater.

Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater; 
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt; 
Christian Braun, Rechtsanwalt; 
Dr. Dirk Classen, Rechtsanwalt; 
Frauke Classen, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; 
Detlef Lülsdorf, Rentenberater; 
Patrick Drees, Rentenberater; 
Takil, Hakan, Dipl.-Mathematiker;
Jan Stratmann, Dipl.-Mathematiker, Aktuar;
Christiane Grabinski, Dipl.-Mathematiker,
Aktuarin; 
Gudrun Wagner-Jung, Dipl. Finanzwirtin 

Ve
ra

nt
w

or
tli

ch
 im

 S
in

ne
 d

es
 P

re
ss

er
ec

ht
s 

(V
. i

. S
. d

. P
.):

 S
eb

as
tia

n 
U

ck
er

m
an

n

Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Im Zollhafen 13c
50678 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, als
Rechts- und Spezialdienstleister, der sich ausschließlich auf die Themengebiete der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten konzentriert.

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH sind Herr Sebastian Uckermann und Herr Patrick Drees.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist gleichzeitig CEO der KENSTON GRUPPE®, „Vorsitzen-
der des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.“ (BRBZ) sowie Autor zahlreicher praktischer und
wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung. Darüber hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber und Autor
eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Drees, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist gleichzeitig COO der KENSTON GRUPPE®, Mitglied im Ku-
ratorium des BRBZ sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung.
Darüber hinaus ist Herr Drees Autor eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Weitere Informationen zur Kenston Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de.

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


